
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/2/25 91/04/0281
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1992

Index

21/01 Handelsrecht

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §83;

HGB §128;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 91/04/0283 E 25. Februar 1992 Besprechung in: AnwBl 12/1993 S 950;

Rechtssatz

Der Wortlaut des § 128 erster Satz HGB bietet keinen Anhaltspunkt dafür, daß auf der Grundlage dieser zivilrechtlichen

Haftungsnorm die Verwaltungsbehörden ermächtigt wären, (schlechthin) eine Haftung der Gesellschafter für die

Einhaltung der Verwaltungsvorschriften durch die Gesellschaft geltend zu machen.
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